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Städtebauliches Planungskonzept 
Arbeitstitel: Deutz-Areal in Köln-Mülheim

Sehr geehrte Frau Wegmann,

Bezug nehmend auf Ihre E-Mail vom 05.01.2016 wird im Hinblick auf die von der Planung 
betroffenen erschließungsrechtlichen und beitragsrechtlichen Belange von 62 sowie hinsicht
lich der verkehrstechnischen bzw. stadtbahnbautechnischen Belange von 66 und 69 zu
sammenfassend wie folgt Stellung genommen:

Die der äußeren Erschließung des Plangebietes dienenden Straßen Bergischer Ring, Grün
straße, Danzierstraße und Deutz-Mülheimer Straße unterliegen nicht mehr der Erschlie
ßungsbeitragspflicht nach den Vorschriften der §§ 127 ff. BauGB für die Kosten ihrer erstma
ligen endgültigen Herstellung. Sollten in den vorgenannten Erschließungsanlagen in der Zu
kunft straßenbauliche Maßnahmen erforderlich werden, die eine Erneuerung, Erweiterung 
oder Verbesserung der jeweiligen Anlage bewirken, können hieraus für die Eigentümer der 
erschlossenen Grundstücke Beitragspflichten nach § 8 Abs. 2 des Kommunalabgabengeset
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) entstehen.

Soweit zur Umsetzung des Bebauungsplanes Änderungen an den bestehenden öffentlichen 
Verkehrsflächen erforderlich werden, gehen die daraus resultierenden Kosten gemäß § 16 
des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) zu Lasten 
des Veranlassers.

Im Rahmen der Neuordnung des Plangebietes können der Stadt für die Herstellung der inne
ren öffentlichen Erschließung durch Straßen, Wege und Plätze Kosten entstehen. Außerdem 
können Kosten für die Herstellung von öffentlichem Grün einschließlich Spielplätzen entste
hen. Die Kosten setzen sich aus den technischen Herstellungskosten sowie den jeweiligen 
Grunderwerbs- und Freilegungskosten zusammen. Zur Deckung dieses Erschließungsauf
wandes sind Erschließungsbeiträge zu erheben, wobei maximal 90% des Erschließungsauf
wandes durch Erschließungsbeiträge refinanziert werden können.

Sollte die Neubebauung des Plangebietes durch einen Investor erfolgen, kann diesem die 
Erschließung durch Vertrag übertragen werden.
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Die konkreten Festsetzungen zu den Erschließungsanlagen bitte ich im weiteren Verfahren 
unmittelbar zwischen 61 und 66/Amt für Straßen und Verkehrstechnik abzustimmen.

Wie dem Erläuterungsbericht zum Planungskonzept zu entnehmen ist, besteht die Notwen
digkeit zur Durchführung einer Verkehrsuntersuchung. Dies entspricht auch der Einschät
zung des Amtes für Straßen und Verkehrstechnik. Die Inhalte der Verkehrsuntersuchung 
sind vorab mit dem vorgenannten Fachamt abzustimmen. Dabei sollte sich die Verkehrsun
tersuchung allerdings nicht - wie im Erläuterungsbericht beschrieben - auf die Abschätzung 
und Abwicklung der entstehenden Kfz-Mehrverkehre beschränken. Es sollten vielmehr auch 
Bausteine für ein Mobilitätskonzept beschrieben werden, das unter der Berücksichtigung 
z. B. einer optimierten Erschließung durch den ÖPNV, der Radverkehrsförderung und von 
Car-Sharing-Angeboten eine Minimierung der Kfz-Verkehre zum Ziel hat.

Hinsichtlich der Auswirkungen der Planung auf die Belange des Stadtbahnbaus verweise ich 
auf die Stellungnahmen zum Bebauungsplan-Entwurf Nr. 69460/07 („Euroforum Nord“) und 
zum Planungskonzept „Mülheimer Süden inklusive Hafen“. Danach ist die Freihaltung einer 
Trasse für eine langfristig mögliche, straßenbündige Stadtbahntrasse auf der Deutz-Mülhei- 
mer Straße bzw. der Danzierstraße erforderlich, insbesondere im Bereich des Knotenpunk
tes. Ich bitte dies bei den weiteren Planungen zu beachten.

Gemäß Punkt 6.3 „Lärm“ im Erläuterungsbericht werden im weiteren Verfahren die Lärmaus
wirkungen geprüft. Sollte sich dabei herausstellen, dass Lärmschutzanlagen in Form von 
Schallschutzwänden erforderlich sind, müssten diese als „private Schallschutzwände“ fest
gesetzt werden. Bau und Unterhaltung oder die Übernahme von Schallschutzwänden durch 
69/Amt für Brücken und Stadtbahnbau kommen nicht in Betracht. Dennoch wäre 69 ggf. bei 
der Genehmigungsplanung zu beteiligen.




